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Paſtoral⸗Fragen und 2  2  Jälle
(Beichtjuri  iktion.) Facundus erhält die Jurisdiktion

für Kloſterfrauen auf drei Jahre. Nach einem Jahre aber wird er
In einer entfernten Pfarrei Pfarrer und an ſeine kommt ein
anderer Beichtvater für die Kloſterfrauen. Nun wird der Pfarrer
von mehreren ſeiner früheren Beichtkinder auf ſeinem neuen Poſten
beſucht und eines derſelben verlangt bei dieſer Gelegenheit bei ihm

beichten. Facundus hört die Beicht In der Ueberzeugung, daß ELr
die Jurisdiktion auf drei Jahre erhalten habe nd dieſe I noch
nicht abgelaufen ſei

rage Hat EL recht gehandelt? Hat die Kloſterfrau recht 6
handelt, da ſie ohne Vorwiſſen ihrer Obern zu beichten verlangte?
Wie C5 überhaupt mit der Beichtjurisdiktion der Nonnen?

Löſung Augenſcheinlich handelt eS ſich hier um nicht päpſtlich
klauſurierte Kloſterfrauen, weil mehrere derſelben einen eſu zu
ihrem früheren Beichtvater antreten konnten: bei Kloſterfrauen
er Klauſur iſt das kaum angängig.

Die Jurisdiktionsgewalt zur Entgegennahme der Beicht
klauſurierter Nonnen iſt durch päpſtliches Geſetz die Bedingung
ſpezieller Approbation eitens des Biſchofs geknüpft, daß die
allgemeine Jurisdiktionsgewalt zum Beichthören der Gläubigen ni
genügt, Uum die Beicht der genannten Nonnen entgegenzunehmen,
ſondern eine pezielle Approbation für die Nonnen oder für ein be⸗
immte Kloſter erforderlich iſt

Für nicht klauſurierte onnen beſteht ein diesbezüg⸗
liches päpſtliches Eſe nicht, ſondern die Beſchränkung oder Er
weiterung der Jurisdiktionsgewalt der für das katholiſche olk auf
geſtellten Beichtväter hängt leg vom Diözeſanbiſchof ab Will
eL nicht, daß alle Beichtväter der iözeſe die Beichten der Nonnen
in weiterem Sinne entgegennehmen können, dann muß 2 leſe Be
ſchränkung beim Erteilen der Beichtvaterbefugnis ausdrücken. Daß
das geſchehe und daß nur eigens Approbierte Beichtväter die Beichten
auch der onnen Im weiteren Sinne In deren Häuſern entgegen—
nehmen, ſchreibt Rom nicht gerade or, wünſcht CS aber.

Der Dißzeſanbiſchof des Facundus ſcheint wie S heutzutage
meiſtens geſchieht, dieſem Wunſche oms nachgekommen 3 ſein, und
alle Kloſterfrauen, auch die eS IM weiteren Sinne ſind, von der 6
wöhnlichen Approbation zUum Beichthören ausgenommen aben;
bn 0  6 eS keinen Grund, daß dem Facundus auf drei Jahre
Peziell die Jurisdiktion für Kloſterfrauen Tteilt wurde.

In der Auslegung und Ausdehnung dieſer Jurisdiktionsbefugnis
iſt nun auch durchaus der irgendwie um Ausdrucke gekommene Wille
des Oberhirten maßgebend. Gewöhnlich geſchie die Jurisdiktions⸗
erteilung durch Anſtellung und Einführung In das Amt des gewöhn⸗
lichen Beichtvaters für ein beſtimmtes Kloſter oder für mehrere
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Klöſter ann iſt die Befugnis Beichthören beſchränkt auf
die betreffenden Häuſer der Kloſterfrauen und auf die Zeit des Beicht⸗
vateramtes Sie würde alſo erlöſchen mit dem mte, wenn
die urſprünglich gedachte Zeitdauer des Amtes noch nicht abgelaufen
ware In dieſem Falle 0  6 Facundus durch ſeine Verſetzung in
eine entfernte Pfarrei die ſpezielle Approbation zum Beichthören der
betreffenden Kloſterfrauen verloren.

Illein * iſt nicht nötig, daß die ſpezielle Approbation für
Kloſterfrauen ſo Tteilt wird; tatſächlich wird ſie nicht ſelten nders
Tteilt Der Oberhirt kann ſehr wohl gewiſſen Prieſtern die ezielle
Approbation für Kloſterfrauen Im allgemeinen erteilen, für alle Kloſter

2
frauen ſeiner Diözeſe, oder für beſtimmte Kongregationen oder Häuſer.
Dann auert dieſe Approbation und die efugnis zum Beichthören
jedenfalls bis zum Ablauf der beſtimmten Zeit oder bis 3u etwaigem
Widerruf von ſeiten des Oberhirten. Sie iſt dann unabhängig von
der Amts  — oder Wohnſitzveränderung des ſo approbierten Prieſters;
ob demſelben das Amt des gewöhnlichen Beichtvaters eines beſtimmten
Kloſters übertragen iſt und bleibt, oder nicht, iſt in dieſem Falle
gleichgültig. Hat alſo Acundu mn dieſer Weiſe die Jurisdiktion
halten: dann Urteilte er richtig, daß ſeine Befugnis zum Beichthören
der Ordensfrauen noch nicht erloſchen ſei

Es omm aber noch eln anderer Umſtand In Betracht, nach
welchem, ohne Rückſicht auf die habituelle Jurisdiktion für Nonnen,
Acundu zur Entgegennahme der Beichte der ihn beſuchenden Ordens—
ſchweſtern berechtigt ſein konnte

Der Ausſchluß der Kloſterfrauen von der allgemeinen Juris⸗
diktionsbefugnis für die Gläubigen geſchie un erſter Linie bezüglich
der Beichten, — Im Kloſter ſelber von den Nonnen abgelegt
werden, ſo daß ein peziell approbierter rieſter nur erfordert wird,
Am die Beichten der Nonnen un deren Klöſtern entgegenzunehmen.
eilen die Kloſterfrauen rechtmäßig außerhalb ihres Kloſters, dann
gelten ſie als den übrigen Gläubigen gleichgeſtellt, falls nicht der
Diözeſanbiſcho klar und deutlich von der Jurisdiktion des betreffenden
Prieſters die Kloſterfrauen ſo ausgenommen hat, daß EL ſie weder
Im Kloſter, noch wenn ſie ſich ſonſt irgendwo aufhalten, abſolvieren
önne. Möglich iſt dieſe Beſchränkung; ſie iſt aber ohne klaren Beweis
ni 3u unterſtellen.

Diesbezügliche Entſcheidungen liegen ſchon vor Qu den Jahren
1852 und 1872 zitiere ſie Qus Gennari, Juestioni teologico—
morali. E 907 ort wird Nr 193 ein Dekret der Ppise
et Reg vom 27 Aug 185 angeführt, welches ſich auf
klauſurierte Nonnen bezieht: „Aliquando moniales aut ratione
sanitatis. aut alla Inen veniam égrediendi ad breve
tempus monasterio, otento habitu Quaeritur. 1I
tal! CA8U Ossint exOmologesim SUuaIII facere apud Confessarios
apProbatos DPTO Utroque SEXU. quamviS 110  — aPPTobatos PTPO
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Monjialibus? Resp.: Affirmative, durante GCXtTa II
nasterium

Dieſem ſchließt ſich eine andere Antwort derſelben Congregatio
22 April 1872 bezüglich der Kloſterfrauen mit einfachen Ge

übden nd ohne Klauſur Von dieſen el S 57

8⁰
IOTEes, de quibus agitur. Tagere EX:tra piam Propriam
domum Sacramentalem C(COnfessSi 116  — Elles uemeumque 60I
fessarium ab Ordinario Pprob tum.“

Alſo zur Rechtmäßigkeit und Gültigkeit der Beichten ſolcher
Kloſterfrauen bei einem gewöhnlichen, nicht ſpeziell approbierten
Beichtvater wird nUur das legitime Verweilen außerhalb des Kloſters
verlangt: falls nicht, wie geſagt, der Diözeſanbiſchof deutlich eine
größere Beſchränkung auferlegt hat

enden wir dies auf den vorgelegten Fall an, ſo dürfte der
mſtand, daß die betreffende weſter ohne Vorwiſſen der Oberin
bei Facundus ihre Beichte ablegte, nicht ins Gewicht fallen Ohne
Vorwiſſen und Gutheißung der Oberin onnten die Schweſtern keinen⸗-
falls jene Reiſe unternehmen oder außerhalb des Kloſters ſich auf
halten. Es ſtand alſo nichts mehr im Wege, daß eine Schweſter, auch
ohne Vorwiſſen der Oberin, die Gelegenheit einer auswärts ab
zulegenden Beichte benützte. Es onnte das Aus äußeren Gründen
vielleicht eine Unvollkommenheit ſein, brauchte aber aus ſich noch
keine Sünde auszumachen. Facundus mu 0  Er auf Begehr der
Schweſter die Beicht ruhig entgegennehmen und 1e nach Befund
genügender Dispoſition die Losſprechung erteilen.

Valkenburg 0  an Aug E  m  u 8
II Reſtitutionspflicht ilo jagdberechtigt auf einem

beſtimmten Gebiete, erlegt von der Grenze dieſes Gebietes QAus 10 Gemſen,
we unterdeſſen von ſeinem Jagdgebiet auf das nachbarliche 9e
lüchtet Die ſo rlegte Beute holt EL herüber und eignet ſie
ſich Der Beichtvater ver  te ihn, die Hälfte des Wertes
die Armen 3u geben Hat erſelbe recht entſchieden?

Löſung. Auf Grund der Gerechtigkeit ſo zu entſcheiden, wie
der Beichtvater hier getan hat, iſt jedenfalls verkehrt: denn ein
Unrecht 9e  chen ſein, ˙ richtet ſich dies den Jagdberechtigten
des Nachbargebietes; Stelle deſſen die Armen ſetzen, liegt enn
Grund nicht vor
( iſt atſä eine ungerechte Schädigung jene ag

berechtigten durch erfolgt, und eine Schädigung, deren
Höhe bis auf den halben Wert der erlegten (Ute ſchätzen iſt?
Das dürfte mehr als zweifelhaf ſein Das Jagdrecht gab dem be
treffenden Nachbar vom naturrechtlichen Standpunkte aus noch kein
Uunmittelbares Recht auf jene zehn Gemſen, zuma da leſe von einem
Gebiete um anderen flohen, ondern nuLl das Recht ſie I erſchießen,

E ſie auf ſeinem Gebiete traf und die Tiere ſo gutmütig*
bis auf den Trefferſchu 3u varten Vom naturrechtlichen Stand  2  2


